
  
 

B e s c h l u s s v o r l a g e  
Vorlage Nr.: 2019/259 

Datum der Freigabe: 17.10.2019 
 

Amt: Ordnung und Soziales Datum: 17.10.2019 
Bearb.: Inken Lorenzen     Wiedervorl.  

Berichterst. Inken Lorenzen        

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Stadtvertretung Arnis 05.11.2019 öffentlich 

 
 

Abzeichnungslauf 
 
 
 

 
Betreff 
 
Änderung der Vergabe- und Gebührenordnung der Stadt Arnis für die 
Fischereierlaubnisscheine mit Wirkung zum 01. Januar 2020 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Zusätzlich zum Fischereischein wird ein Erlaubnisschein zum Angeln oder Fischen dort 
benötigt, wo Fischereirechte bestehen. 
Die Stadt Arnis hat mittlerweile nur noch die Rechte für die Strecke 3  , Schlei  von Büsdorfer 
Breite (diese mit eingeschlossen) bis Schleimünde (für Einheimische) und für die Strecke 3 a, 
Büsdorfer Breite (diese mit eingeschlossen) bis Linie Arnis Kirche/Haus auf der Schwonsburg 
(Touristen, siehe Vereinbarung Stadt Schleswig, Holmer Fischerzunft und Stadt Arnis). 
Die Gebühren und die Verordnung sind zum letzten Mal am 15.12.2015 neu beschlossen und 
angepasst worden. 
Diese Verordnung wurde jedoch nie richtig bekannt gegeben und war auch fehlerhaft. 
Bei einem Evaluierungsgespräch zwischen der Stadt Schleswig, der Holmer Fischerzunft und 
der Stadt Arnis am 20. November 2017 wurde folgendes festgestellt: 
-Vereinbarung wird um 5 Jahre verlängert bis 31.12.2022 
- Hobbyfischer dürfen keine Reusenfischerei betreiben 
- Nebenerwerbsfischer nur noch 10 Reusen pro Kopf  
 
Somit wurde die Vergabe- und Gebührenordnung der Stadt Arnis für die 
Fischereierlaubnisscheine um die oben genannten Angaben ergänzt und korrigiert. 
Außerdem sind nun auch die richtigen Gebühren genannt. 
Die Gebühren für die Erlaubnisscheine für die Einheimischen wurden bislang nach Berufs- und 
Nebenerwerbsfischer ( jährlich 14,00 €) und Hobbyfischer (jährlich 10,00 €) unterschieden. 
Hier habe ich die Gebühren analog zur Stadt Kappeln auf 13,00 € einheitlich angepasst, so 
dass hier keine Unterscheidungen mehr gemacht werden zwischen Hobbyfischerei und 
Berufsfischerei.  
In der Anlage befindet sich die geänderte Gebührenordnung.  
 
 
 
 
 
 



Finanzielle Auswirkungen: 
 
[  X] JA    [  ] NEIN 
Betroffenes Produktkonto: 12200.43110 
Ergebnisplan [  ] Finanzplan [  ] 
Produktverantwortung: Abschreibungsdauer: 
Haushaltsansatz im lfd. Jahr: AfA / Jahr: 
Noch zur Verfügung stehende Mittel: 
Deckungsvorschlag: 
Auswirkung auf die Haushaltskonsolidierung: 
Besonderheiten:   
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stadtvertretung Arnis nimmt die geänderte Vergabe- und Gebührenordnung für 
Fischereierlaubnisscheine zur Kenntnis und beschließt die Gebührenanpassung ab dem 
01.01.2020 gemäß Vorlage 
 
 
Anlage(n) 
 
Vergabe- und Gebührenordnung der Stadt Arnis für Fischereierlaubnisscheine zum 01.01.2020 
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